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Norm

SMG §39

SMG §40 Abs1

Rechtssatz

Was als „Erfolg" im Sinn des § 40 Abs 1 SMG zu werten ist, lässt sich nicht allgemeingültig de6nieren. Es handelt sich

um einen Rechtsbegri7, dessen juristischer Gehalt nicht in allen Fällen mit ärztlichem, psychologischem oder

psychotherapeutischem Begriffsverständnis zur Deckung gebracht werden kann. Der Erfolg der gesundheitsbezogenen

Maßnahme hängt letztlich davon ab, welches Ziel die jeweilige Maßnahme verfolgt, das für den Einzelfall festgelegt

werden kann. Er ist somit anzunehmen, wenn das im konkreten Fall aus der Sicht der jeweiligen Wissenschaft mögliche

Ziel dieser Behandlung erreicht ist.
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